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1877. Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer 14. Sitzung am 24.09.2020 nachfolgende Beschlüs-
se gefasst. Die Niederschriften von öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und 
ihrer Ausschüsse sind während der Öffnungszeiten im Sachgebiet Sitzungsdienst oder 
unter https://gemeinde-binz.de/gemeinde/politik/ sitzungsdienst/sitzungskalender/ ein-
zusehen.

Beschluss-Nr. 316-14-2020
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag zur Verschiebung des TOP 26 – Beratung 
und Beschlussfassung zum Linienverkehr des VVR (Jagdschloss Granitz) – in den öffent-
lichen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung als TOP 20. 

Beschluss-Nr. 317-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 die Niederschrift 
über die 13. Sitzung der Gemeindevertretung vom 13.08.2020 – öffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 318-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2018 sowie die Ergebnisverwendung für den Eigenbetrieb Kurver-
waltung des Ostseebades Binz.

Beschluss-Nr. 319-14-2020
Die Gemeindevertretung fasst in ihrer Sitzung am 24.09.2020 folgenden Beschluss:

 1.  Der Jahresabschluss der Wohnungsverwaltung Binz GmbH zum 31.12.2019 in 
der von der Domus AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesell-
schaft Zweigniederlassung Rostock geprüften Fassung (uneingeschränkter Be-
stätigungsvermerk vom 05.06.2020) wird festgestellt.

 2.  Der Lagebericht der Wohnungsverwaltung Binz GmbH für das Geschäftsjahr 
2019 wurde durch den Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.

 3.  Der Jahresüberschuss von EUR 434.815,95 EUR wird auf das folgende Ge-
schäftsjahr vorgetragen.

 4. Dem Aufsichtsrat wird für das Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
 5.  Auf der Grundlage des § 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG-MV) wird der 

Bürgermeister beauftragt, die Binzer Bürger über die ortsübliche Bekanntma-
chung über den Zeitraum der Auslegung des Jahresabschlusses, des Lageberich-
tes und des Bestätigungsvermerkes in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung 
zu informieren. 
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Beschluss-Nr. 320-14-2020
Die Gemeindevertretung lehnt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 die Anmietung weiterer 
Räumlichkeiten von der Wohnungsverwaltung Binz GmbH (ehem. Gewerberäume Jas-
munder Str. 11) zur Nutzung durch die Gemeindeverwaltung Binz ab. 

Beschluss-Nr. 321-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 die 1. Änderungs-
satzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz.

Beschluss-Nr. 322-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 die Offenlage des 
Bebauungsplanes Nr. 18 A „Wohnen in Block V“ der Gemeinde Ostseebad Binz gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der vorliegenden Fassung.

Beschluss-Nr. 323-12-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 über die Offenlage 
der vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 25 „Wohnmobilhafen Prora“ der 
Gemeinde Ostseebad Binz als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 BauGB 
ohne Umweltprüfung / Umweltbericht nach § 13 BauGB ohne Umweltprüfung / Um-
weltbericht gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB.

Beschluss-Nr. 324-14-202
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 die Aufstellung der 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 „Granitzhof“ der Gemeinde Ostseebad Binz 
mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. Das Planverfahren ist gemäß 
§ 3 und § 4 BauGB durchzuführen. Mit den begünstigten Grundstückseigentümern ist 
jeweils eine Vereinbarung zur Übernahme der Bauleitplankosten zu schließen. Die Ge-
meinde Ostseebad Binz ist kostenfrei zu halten. 

Beschluss-Nr. 325-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 über Anregungen 
zum Bebauungsplan Nr. 42 A „An der Bahnhofstraße“ der Gemeinde Ostseebad Binz 
gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in der vorliegenden Fassung vom Mai 2020.

Beschluss-Nr. 326-14-2020
 1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 den Be-

bauungsplan Nr. 42A „An der Bahnhofstraße“ der Gemeinde Ostseebad Binz, 
bestehend aus der (Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil 
B) in der vorliegenden Fassung vom 06.11.2019, Stand 29.05.2020 gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung. Die Begründung wird in der vorliegenden Fassung 
vom 06.11.2019, Stand 29.05.2020 gebilligt. 
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 2.  Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 42 A 
„An der Bahnhofstraße“ der Gemeinde Ostseebad Binz ortsüblich bekannt 
zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 

Beschluss-Nr. 327-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 die Aufstellung der 
5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Binz. Das Planver-
fahren ist gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB durchzuführen. 

Beschluss-Nr. 328-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020, den Hauptaus-
schuss zu legitimieren, im Rahmen des Bauantrages: Neubau Wohngebäude (Doppel-
villa) mit Antrag auf Abweichung und Befreiung, das gemeindliche Einvernehmen der 
Gemeinde Ostseebad Binz herzustellen, den Beschluss zu fassen. 

Beschluss-Nr. 329-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020, dass für die Ermitt-
lung des Pachtzinses die ausgewiesenen Prozente für die Ermittlung von Erbbaurechten 
herangezogen werden. Bei Wohngrundstücken beträgt dieser etwa 4 bis 5 Prozent des 
Bodenwertes. Entsprechend des jeweils aktuellen Grundstücksmarktwertberichts des 
Landkreises VR sind je nach Art der Arrondierungsflächen die entsprechenden Mittel-
werte auf den Pachtzins anzuwenden. Diese Berechnungsart wird regelmäßig seitens 
des Ministeriums für Inneres und Europa empfohlen und entspricht bei sinngemäßer 
Anwendung der für die Vermögensveräußerung geltenden Durchführungshinweise.

Beschluss-Nr. 330-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 die Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 201-06-2020 der Gemeindevertretung der Sitzung vom 30.01.2020 – 
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen den Ämtern Nord-Rügen, 
West-Rügen, Mönchgut-Granitz, den Städten Bergen auf Rügen, Sassnitz, Putbus so-
wie der Gemeinde Ostseebad Binz zur Durchführung von dringenden notwendigen 
Investitionen an der Tiernotstation Tilzow.

nichtöffentlicher Teil 

Beschluss Nr. 331-14-2020
Die Gemeindevertretung bestätigt die Niederschrift über die 13. Sitzung der Gemeinde-
vertretung vom 13.08.2020 – nichtöffentlicher Teil. 
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Beschluss Nr. 332-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 den Ankauf von 
Teilflächen aus dem Flurstück in der Gemarkung Binz von ca. 335 m² für den Bau eines 
Gehweges mit Genehmigung zur Durchfahrt in nur eine Richtung für Versorgungsfahr-
zeuge. 

Beschluss Nr. 333-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 den Verkauf des 
Grundstückes MZO-BF 1-02/2019 in der Gemarkung Prora mit einer Gesamtfläche 
von 5.007 m² unter der Maßgabe, dass bei Klarheit über die Höhe der Förderung dem 
Hauptausschuss die Beschlussfassung über die zu berechnende Umlagesumme (EUR/
m²) übertragen wird. 

Beschluss Nr. 334-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2020 den Verkauf des 
Grundstückes MZO-BF 2-02/2019 in der Gemarkung Prora mit einer Teilfläche von 
3.036 m² unter der Maßgabe, dass bei Klarheit über die Höhe der Förderung dem 
Hauptausschuss die Beschlussfassung über die zu berechnende Umlagesumme (EUR/
m²) übertragen wird.

Beschluss Nr. 335-14-2020
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer heutigen Sitzung die Auftragsvergabe der 
Lieferleistungen durch den Bürgermeister für das 

Los 1 – Fahrgestell – an die Fa. MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Rostock und  

für das

Los 2 – Feuerwehrtechnischer Aufbau/Feuerwehrtechnische Beladung – an die Fa. 
 Rosenbauer Deutschland GmbH, Luckenwalde.

gez. Mario Kurowski
Vorsitzender der Gemeindevertretung
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1878. Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses 
des Hauptausschusses vom 21.09.2020

Beschluss-Nr. 35-08-2020
Der Hauptausschuss beschließt in seiner Sondersitzung am 21.09.2020 die Einstellung 
Sachbearbeiter (m/w/d) Ortsplanung. Die Arbeitsaufnahme kann ab 1.12.2020 erfol-
gen. Die Einstellung erfolgt entsprechend der persönlichen und trariflichen Voraus-
setzungen nachdem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD-VKA).

 
gez.  Karsten Schneider
Vorsitzender des Hauptausschusses
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1879. Bekanntmachung

Auslegung des Jahresabschlusses 2019 der 
Wohnungsverwaltung Binz GmbH

Der Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und der Lageberichts der Wohnungsverwaltung 
Binz GmbH liegen in der Zeit 

vom 05.10.2020 bis 23.10.2020

in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 
 während der Dienststunden aus.

Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr

Ostseebad Binz, 30. September 2020

gez. Schneider
Bürgermeister
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1880. Bekanntmachung

Aufhebung 

der Bekanntmachung 1875 
im Amtlichen Bekanntmachungsblatt Nr. 9 der Gemeinde Ostseebad Binz 

vom 22. September 2020 -

- Öffentliche Auslegung des Entwurfes zur
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO“

der Gemeinde Ostseebad Binz (2. Durchgang) - 

Die Bekanntmachung 1875 im Amtlichen Bekanntmachungsblatt Nr. 9 der Gemeinde 
Ostseebad Binz vom 22. September 2020 ist aufzuheben. 

Aus technischen Gründen findet die öffentliche Auslegung des Entwurfes zur 3. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO“ der Gemeinde Ostseebad Binz 
(2. Durchgang) vom 

05.10.2020 – 05.11.2020

in der Gemeindeverwaltung Binz, 18609 Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11 nicht 
statt.

Der geänderte Termin der Offenlage vom 12.10.2020 – 12.11.2020 wird im Amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz Nr. 10/2020 unter lfd. Nr. 1881 
bekanntgemacht.
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(Abb. 1) Planzeichnung – Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO“ der Gemeinde Ostseebad 
Binz (2. Durchgang) 
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1881. Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des Entwurfes zur 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO“ 

der Gemeinde Ostseebad Binz (2. Durchgang) 

Die Gemeindevertretung Binz hat in ihrer Sitzung am 28.09.2017 die Aufstellung der 3. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO“ der Gemeinde Ostseebad 
Binz beschlossen. 

Plangebiet
Das Plangebiet umfasst den nördlichen Abschnitt des bestandskräftigen Bebauungs-
plans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO“, der bislang vorwiegend als Großparkplatz genutzt 
wurde. Der Geltungsbereich umfasst den größten Teil des Flurstücks 5/204 der Flur 7, 
Gemarkung Prora mit insgesamt gut 4,9 ha, Einbezogen werden Teile der Proraer Allee 
einschließlich des straßenbegleitenden Radwegs (Flst. 5/103 und 5/79 jeweils teilweise), 
um die Verkehrsführung anzupassen.

Der Änderungsbereich schließt dreiseitig an den fortgeltenden Bebauungsplan an und 
wird begrenzt
 - im Osten durch die Grünflächen bzw. die Waldflächen des Küstenbereichs,
 - im Süden durch die bestehende Grundschule bzw. die Dollahner Straße,
 - im Westen durch die Proraer Allee (ehem. Poststraße),
 - im Norden durch Wald.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 07.07.2016 die Entwicklung gemeind-
lichen Flächen beschlossen. Entstehen sollen u.a. ein Parkhaus für ca. 520 Plätze als 
Abschirmung entlang der Proraer Allee (ehem. Poststraße), Wohnungen in verschie-
denen Wohnformen (Mehrgenerationswohnen, Mietwohnungen, Reihenhäuser) ein-
schließlich Pflegewohnen und Altenpflege für rund 250 Einwohner sowie Stadtvillen 
mit bis zu 90 Ferienwohnungen. 

Mit der Entwicklung werden insb. folgende Ziele verfolgt:

 •  Sicherung der Wohnungsversorgung der örtlichen Bevölkerung, dabei sollen die 
Bedarfe älterer Menschen durch Ansiedlung entsprechender Einrichtungen eben-
so berücksichtigt werden wie die Belange von Familien mit mehreren Kindern 
und die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung,

 •  Ausbau der (touristischen) Infrastruktur, insb. eines zentralen Großparkplatzes 
als Auffangparkplatz für Tagesgäste des Ostseebades, auch als Maßnahme zur 
Reduzierung der Verkehrsbelastung im Ort,
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 •  sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Innenentwicklung (Nutzung 
und Verdichtung vorgenutzter Siedlungsbereiche).

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO“ der 
Gemeinde Ostseebad Binz mit Begründung und Umweltbericht sowie den bereits vor-
liegenden umweltrelevanten Stellungnahmen liegt nach § 3 Abs.2 BauGB (Baugesetz-
buch) im 2. Durchgang vom

12.10.2020 – 12.11.2020 

in der Gemeindeverwaltung Binz, 18609 Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 1. OG, 
Bauamt, Büro 109, während folgender Dienststunden öffentlich aus. 
In die DIN 4109 Schallschutz im Hochbau Teil 2 und DIN 18005 Beiblatt 1 kann auf 
Verlangen Einsicht genommen werden. 

Die Dienststunden sind:
Montag, Mittwoch, Donnerstag  08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Dienstag     08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag     08:00 – 12:00 Uhr

Während dieser Auslegungsfrist kann jedermann Auskunft über die Inhalte des Entwur-
fes zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO“ der Gemeinde 
Ostseebad Binz erhalten und Anregungen und Hinweise zum Entwurf schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift vorbringen. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO“ der Gemeinde Ost-
seebad Binz unberücksichtigt bleiben.

Die Bekanntmachung erfolgt ebenfalls im Internet auf der Homepage der Gemeinde 
Binz unter www.gemeinde-binz.de (Gemeindeverwaltung, Bauleitplanung, Bekannt-
machungen zur Bauleitplanung, entsprechende Bekanntmachung mit zugehöriger An-
lage auswählen). Die Unterlagen zum Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
9 „Alte Gärtnerei / MZO“ der Gemeinde Ostseebad Binz sowie die bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Informationen und Stellungnahmen (2. Durchgang) werden ebenso 
unter diesem Link ins Internet eingestellt und sind dort einsehbar.

Bestandteil der Unterlagen sind die Planzeichnung sowie die Begründung mit Auflis-
tung der Schutzgebiete / Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts innerhalb bzw. 
im Umfeld des Plangebiets und die umweltbezogenen Untersuchungen / der Umwelt-
bericht mit Aussagen vor allem zu: 
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1. folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit:
 -  Auswirkungen durch Lärmemissionen, v.a. durch Verkehrszunahme, allgemein 

Deckung der Wohnbedarfe der örtlichen Bevölkerung,
2. folgenden wesentlichen Auswirkungen auf Klima:
 - keine Erheblichkeit,
3. folgenden wesentlichen Auswirkungen auf Wasser und Boden:
 - Bodenveränderung durch zunehmende Versiegelung,
3. folgenden wesentlichen Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere:
 -  Verlust der jetzigen Biotopausstattung und Rodung von Einzelbäumen sowie   

kleinerer, durch Ersatzaufforstung im Plangebiet kompensierbarer Waldflächen,
4. folgenden wesentlichen Auswirkungen auf die Landschaft: 
 - keine Erheblichkeit, 
5. folgenden wesentlichen Auswirkungen auf Bau- und Bodendenkmale: 
 - keine Erheblichkeit.

Zusätzlich zum Umweltbericht sind folgende Fachgutachten Bestandteil der ausgeleg-
ten Unterlagen:

 • Artenschutzfachbeitrag, Raith Hertelt Fuß Karlsruhe/Stralsund 01/2019, 
 •  3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO‘ – schalltechnische 

Untersuchung – Verkehrslärm und Schallschutz gegen Außenlärm. Bericht Nr.: 
B2315_3, acouplan GmbH, Ingenieurbüro für Akustik, Schallschutz und Schwin-
gungstechnik, Berlin 09/2020,

 •  3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO‘ – schalltechnische 
Immissionsprognose – Parkhaus. Bericht Nr.: B2315_4, acouplan GmbH, Inge-
nieurbüro für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik, Berlin 09/2020. 

Nach Einschätzung der Gemeinde werden zudem folgende wesentliche, bereits vor-
liegende umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen, welche u.a. aus dem 
Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB stammen, mit 
ausgelegt:

 • Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-Rügen, insb.
  - zur Immissionsschutzproblematik durch angrenzende Verkehrstrassen,
  - zu Anforderungen an die Abwasserbeseitigung,
  -  zur Grenze des Landschaftsschutzgebiets, zum gesetzlichen Baumschutz sowie 

zum Erfordernis einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanz sowie eines Artenschutzfach-
beitrags,

  - zum Umgang mit möglichen Bodenfunden.
 • Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt, insb. 
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  -  zur Immissionsschutzproblematik durch angrenzende Verkehrstrassen sowie 
durch das geplante Parkhaus verursachten Geräuschen,

 •  Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz u. Geologie Mecklen-
burg-Vorpommern, insb. 

  - zur Immissionsschutzproblematik durch angrenzende Verkehrstrassen
 • Stellungnahme der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, insb. 
  -  zu kleinteilig in das Plangebiet hineinragenden Waldflächen mit forstlicher Be-

wertung der Rodungs- und Aufforstungsflächen sowie Hinweisen auf den ein-
zuhaltenden Waldabstand.

Binz, den 02.10.2020  
    

gez. Schneider
Bürgermeister

(siehe Planzeichnung – Geltungsbereich Seite 21)
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(Abb. 1) Planzeichnung – Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 9 „Alte Gärtnerei / MZO“ der Gemeinde Ostseebad 
Binz (2. Durchgang) 
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Bürgerservice / Laubannahme 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
wenn Sie keine Möglichkeit haben, Laub und Gartenabfälle selbst zu kompostie-
ren und auch Ihre Biogut-Tonne nicht mehr ausreichend Platz bietet, können Sie Ihr 
Herbstlaub bequem über die Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz entsorgen. 

An folgenden Tagen im Oktober/November 2020 können Sie Ihre Pflanzenabfälle in 
der Kompostieranlage im Pantower Weg abgeben:

• am 19.10.2020 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr,
• am 22.10.2020 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr,
• am 26.10.2020 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr,
• am 29.10.2020 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr,
• am 02.11.2020 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr,
• am 05.11.2020 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr,
• am 09.11.2020 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr,
• am 12.11.2020 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 
• am 16.11.2020 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr und
• am 19.11.2020 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Kosten:  pro blauen Sack  =   1,00 €  &  Anhänger pro m³ =   5,00 € 

Es wird kein gewerblicher Grünschnitt angenommen! 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne unser Mitarbeiter Herr Kuljurgis unter der Telefon-
nummer 37448 oder per Mail unter kuljurgis@gemeinde-binz.de zur Verfügung.
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Altersjubiläen aus Binz und Prora
Oktober 2020

02.10. Rosemarie Hanke 75

 Larissa Wolkow 75

03.10. Ingeborg Bigelmann 85

04.10. Karin Peter 75

05.10. Doris Guster 75

06.10. Monika Klaube 75

07.10. Annemarie Melchert 75

08.10. Iris Händel 70

12.10. Bernd Rieck 75

13.10. Wolfgang Sorge 80

16.10. Anneliese Schulz 80

17.10. Björn Conrad 80

18.10. Bärbel Holewik 80

21.10. Gerda Dziemba 80

22.10. Ulrich Bannert 70

26.10. Renate Parchow 85

27.10. Horst Hain 85

28.10. Dagmar Conrad 70

Die Gemeindeverwaltung gratuliert.
Ein persönlicher Besuch an diesem Tag durch den Bürgermeister oder Mitarbeiter der Gemeinde-
verwaltung erfolgt zum 80., 85., 90., 95., 100. Geburtstag und weitere Geburtstage, sowie 
Ehejubiläen: 50., 60., 65. Hochzeitstag.
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